
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/10/25 8Ob162/78,
8Ob84/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1978

Norm

ABGB §1326 A

Rechtssatz

Es ist Voraussetzung für den Anspruch nach § 1326 ABGB, daß eine auf die nachteiligen Veränderungen des Verletzten

in seiner äußeren Erscheinung zurückzuführende Verhinderung des besseren Fortkommens vorliegt.

Entscheidungstexte

8 Ob 162/78

Entscheidungstext OGH 25.10.1978 8 Ob 162/78

8 Ob 84/86

Entscheidungstext OGH 22.01.1987 8 Ob 84/86

Beisatz: Hier: Erheblich nachteilige Veränderung. (T1)
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